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Die berühmte Personifikation der Rechts ist die 
Justitia. Hier sehen wir sie als Figur auf dem 
Gerechtigkeitsbrunnen in Bern aus dem 16. 
Jahrhundert. Richtschwert und Waage in ihren 
Händen stehen für richterliche Gewalt und Ge-
rechtigkeit, ihre verbundenen Augen für die Un-
parteilichkeit. Unter ihr erkennt man Papst und 
Kaiser - auch sie, die höchsten Würdenträger, 
müssen sich dem Recht fügen.
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R E C H T  U N D  G E R E C H T I G K E I T

Die Boulevardpresse liebt dieses Thema: Urteile, die 
jedem gesunden Menschenverstand widersprechen. 
Sie kann sich darauf verlassen, dass es dann empörte 
Leserbriefe hagelt. Jeder Leser regt sich darüber auf, 
wenn Gerechtigkeit nicht mit kodifiziertem Recht 
übereinstimmt.

Und das geschieht leider ziemlich häufig. Denn wie 
lautet ein weit verbreitetes Bonmot? Auf hoher See 
und vor Gericht bist Du in der Hand Gottes, was uns 
zur eigentlichen Frage dieser Ausstellung bringt: Was 
ist Gerechtigkeit eigentlich? Warum stimmt sie häufig 
nicht mit dem Recht überein? Und bedeutet Gerech-
tigkeit für alle Menschen das Gleiche? Hat sich in den 
vergangenen Jahrhunderten verändert, was wir für 
gerecht halten? Oder ist Gerechtigkeit ein absoluter 
Wert, unabhängig von Zeit und Ort?

Um diese Fragen von unterschiedlichen Standpunk-
ten aus zu beleuchten, haben wir aus der Bibliothek 
des MoneyMuseums einige Bücher herausgesucht, 
in denen entweder Recht oder Gerechtigkeit, im bes-
ten Falle beides eine Rolle spielt. Machen Sie sich mit 
uns auf den Weg, um zu beobachten, wie sich unsere 
Vorstellungen von Gerechtigkeit entwickelten.
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S TAT I O N  1

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“, heißt es sowohl 
in Artikel 10 der Bundesverfassung als auch im Artikel 
3 des deutschen Grundgesetzes. Diese Gleichstellung 
prägt unser Denken, doch wenn wir in die Geschichte 
abtauchen, stellen wir fest, dass solche Vorstellungen 
sehr modern sind. In der Vergangenheit besaßen alle 
Menschen einen unterschiedlichen Rechtsstatus und 
wurden vom Gesetz dementsprechend behandelt – je 
nach Stand, Herkunft, Nationalität, Geschlecht…

Schon im Neuen Testament finden sich einige Beispiele 
dafür. Darauf gehen wir beim ersten Halt in dieser Sta-
tion ein. Danach stellen wir Ihnen einen der bedeu-
tendsten juristischen Texte des Mittelalters vor. Und Sie 
werden sehen, damals war es geradezu unvorstellbar, ein 
gleiches Recht für alle zu haben.

K E I N  G L E I C H E S  R E C H T
F Ü R  A L L E
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1.1  -  U N R E C H T  I M  N E U E N  T E S TA M E N T 
O D E R :  D E R  U N A N TA S T B A R E  PA U L U S

Wenn wir mittelalterliche 
Legenden als Maßstab 
nehmen, brachten die 
Römer alle Christen auf 
brutalste Weise um: Sie 
wurden in der Arena von 
wilden Löwen gefressen, 
gekreuzigt, gesteinigt und 
anders mehr. Tatsächlich 
stand hinter diesen For-
men der Hinrichtung ein 
ausgeklügeltes Rechts-
system, an das sich die 
römischen Richter hielten. 
Dass dieses Rechtssystem 
funktionierte, zeigt uns 
der Fall des Paulus von 
Tarsos.

Der Apostel Paulus gehört 
zu den historisch gesi-
cherten Persönlichkeiten 
des Neuen Testaments. 
Auf seinen Missionsrei-
sen, die sowohl in der Apo-
stelgeschichte als auch in 
seinen Briefen überliefert 
sind, wurde er mehr als 
einmal gefangengesetzt.  
Zu einer Verurteilung kam 
es fast nie. Denn Paulus 
verfügte im Unterschied 
zu seinen Glaubensbrü-
dern über das wohl größte 

Die Bibel. Das ist: Alle Bücher der ganzen Heiligen Schrift, 
Des Alten und Neuen Testaments. Aus den Grund-Sprachen 

treulich und wol verdeutschet…

Verlegt in Zürich bei David Gessner Gebrüdere, und bei Orell, 
Gessner, Füsslin und Compagnie, 1772. 

Privileg, das man zu sei-
ner Zeit haben konnte: Das 
Römische Bürgerrecht.
 
Das Römische Bürger-
recht war ein Privileg. 

Nicht alle Bürger des 
Reichs besaßen es, ja nicht 
einmal alle Bewohner der 
Stadt Rom. Nur Bürgern –  
Bürgerinnen gab es nicht – 
war es erlaubt, zu wählen 
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Paulus beruft sich auf sein Bürgerrecht. Moderne Illustration.

und sich wählen zu las-
sen. Deshalb war das Bür-
gerrecht ein großzügiges 
Geschenk, das römische 
Politiker gelegentlich ver-
liehen. So dehnte sich der 
Personenkreis der römi-
schen Bürger immer wei-
ter aus.

Das römische Bürgerrecht 
hatte auch strafrechtli-
che Konsequenzen: Es 
beinhaltete das Recht 
auf einen ordentlichen 
Prozess. Ein römischer 
Bürger durfte nicht gefol-
tert werden und konnte 
jederzeit an die höchste 

Instanz appellieren, an den 
Kaiser. Dazu gewährte es 
Immunität gegenüber loka-
len Gesetzen. Ein römi-
scher Bürger konnte sich im 
gesamten römischen Reich 
auf sein Bürgerrecht beru-
fen.
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Was das römische Bürgerrecht für Paulus bedeutete, illustrieren mehrere Textstellen: 

Philippi / Makedonien; Apostelgeschichte 16,35ff.
„Als es Tag wurde, schickten die obersten Beamten die Amtsdiener und ließen sagen: 
Lass jene Männer frei! Der Gefängniswärter überbrachte Paulus die Nachricht: Die 
obersten Beamten haben hergeschickt und befohlen, euch freizulassen. Geht also, zieht 
in Frieden! Paulus aber sagte zu ihnen: Sie haben uns ohne Urteil öffentlich auspeitschen 
lassen, obgleich wir römische Bürger sind, und haben uns ins Gefängnis geworfen. Und 
jetzt möchten sie uns heimlich fortschicken? Nein! Sie sollen selbst kommen und uns hin-
ausführen. Die Amtsdiener meldeten es den obersten Beamten. Diese erschraken, als sie 
hörten, es seien römische Bürger. Und sie kamen, um sie zu beschwichtigen, führten sie 
hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen.“

Jerusalem; Apostelgeschichte 22,25ff.
„Als sie ihn aber für die Geißelung festbanden, sagte Paulus zu dem Hauptmann, der 
dabeistand: Dürft ihr jemand, der das römische Bürgerrecht besitzt, geißeln, noch dazu 
ohne Verurteilung? Als der Hauptmann das hörte, ging er zum Obersten, meldete es und 
sagte: Was hast du vor? Der Mann ist Römer. Der Oberst kam zu Paulus und fragte ihn: 
Sag mir, bist du wirklich Römer? Er antwortete: Ja. Da antwortete der Oberst: Ich habe 
für dieses Bürgerrecht ein Vermögen gezahlt. Paulus sagte: Ich aber bin als Römer gebo-
ren. Sofort ließen die, welche ihn verhören sollten, von ihm ab. Und der Oberst ängstigte 
sich, weil er bedachte, dass es ein Römer war, und er ihn hatte fesseln lassen.“

Caesarea, Apostelgeschichte 25,10ff. 
„Paulus sagte: Ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers und da muss ich gerichtet wer-
den. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Wenn ich 
wirklich schuldig bin und etwas getan habe, was des Todes würdig wäre, weigere ich mich 
nicht zu sterben. Wenn aber ihre Anklage gegen mich unbegründet ist, kann mich nie-
mand ihnen ausliefern. Ich lege Berufung beim Kaiser ein! Da besprach sich Festus mit 
seinen Ratgebern und antwortete: An den Kaiser hast du appelliert; zum Kaiser sollst du 
gehen.“



8

Quellen des 2. Jahrhun-
derts n. Chr. sprechen 
davon, dass Paulus letzt-
endlich doch hingerichtet 
wurde, und zwar mit dem 
Schwert.Das galt damals 
als eine ehrenvolle Todes-
art und ist als Privileg 
des römischen Bürgers zu 
verstehen. Es mag für uns 

nicht danach klingen, aber 
wenn alternativ der Tod 
durch Steinigung, Kreuzi-
gung oder Löwen im Raum 
stehen...

 Mittelalterliche Miniatur mit Darstellung der Hinrichtung des Paulus.
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Wie lange das römische 
Bürgerrecht als Privileg 
nachhallte, illustriert ein 
Ausschnitt aus Präsident 
Kennedys berühmter Ber-
linrede von 1963: „Vor 

zweitausend Jahren war 
der stolzeste Satz ‚Ich bin 
ein Bürger Roms‘. Heute, in 
der Welt der Freiheit, ist der 
stolzeste Satz ‚Ich bin ein 
Berliner‘. Alle freien Men-

schen, wo immer sie leben 
mögen, sind Bürger Ber-
lins, und deshalb bin ich als 
freier Mensch stolz darauf, 
sagen zu können ‚Ich bin ein 
Berliner‘!“ 

Offizielles Foto von der Rede des US-Präsidenten Kennedy vor dem Schöneberger Rathaus.
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1. 2  J E D E R  M E N S C H  H AT  S E I N E N  S TA N D

Walter Koschorreck. Die Heidelberger Bilderhandschrift des 
Sachsenspiegels: Faksimile und Kommentar. 

 
2 Bände. Faksimile herausgegeben in Frankfurt 1970, Original 

aus dem frühen 13. Jahrhundert.
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Immer wieder sieht man 
in Geschichtsbüchern die 
mittelalterliche Stände-
pyramide: Oben Papst 
und Kaiser, dann der Adel 
und irgendwo unten der 
Rest der Bevölkerung. 
Ganz so einfach war 
es nicht, aber im Kern 
stimmt die Aussage: Die 
mittelalterliche Gesell-
schaft war hierarchisch 
aufgebaut. Jeder hatte 
seinen festen Platz inner-
halb einer gottgegeben 
Ordnung. Um so weiter 
unten ein Mensch stand, 
desto weniger Rechte 
besaß er. 

Selbstverständlich gab 
es eine Rechtsprechung 
basierend auf Gewohn-
heitsrechten. Solche 
Gewohnheitsrechte stellte 
der Sachsenspiegel, den 
wir hier im Faksimile zei-
gen, zusammen. Er gilt 
als die wichtigste Kodifi-
zierung mittelalterlichen 
Rechts und verschrift-
licht das Gewohnheits-
recht der Sachsen. Der 

Jurist Eike von Repgow ist 
sein Verfasser. Er behandelt 
darin so unterschiedliche 
Themen wie Lehnsrecht 
und Königswahl, Erban-
gelegenheiten, Familien-, 
Straf- und Verfahrensrecht.

Der Sachsenspiegel war 
ein wichtiger Grund-
satztext. Deshalb ist er 
in zahlreichen Hand-
schriften erhalten. Unser 
Beispiel wird als „Hei-
delberger Sachsenspiegel“ 
bezeichnet, weil er in 
Heidelberg aufbewahrt 
wird. Wie die meisten 
Kopien ist er üppig illus-
triert; schließlich konn-
ten zu der Zeit, als dieses 
Recht Anwendung fand, 
die wenigsten Fürsten 
lesen. 

Wir mögen heute ent-
setzt sein über die darin 
festgelegten Rechtsvor-
schriften, in denen das 
Recht an die Standeszu-
gehörigkeit gekoppelt ist. 
Nichtsdestotrotz war der  
Sachsenspiegel ein Fort-

Mittelalterliche Darstellung 
der drei Stände.

schritt. Mit ihm wurde 
Recht verschriftlicht, dabei 
vereinheitlicht und für 
einen größeren Kreis 
zugänglich gemacht. Kaum 
ein anderer Gesetzestext 
fand so große Verbreitung. 
Deshalb werden einzelne 
Bestimmungen heute noch 
beachtet.
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Das untere Register 
links ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass Ange-
hörige der verschiedenen 
Stände vom sächsischen 
Gewohnheitsrecht ungleich 
behandelt wurden. Ein 
Adliger, erkennbar an 
dem Schild, hindert 

den Nicht-Adligen am 
Schwören, indem er seine 
Schwurhand ergreift.

Dies illustriert folgende 
Rechtsvorschrift: „Wenn 
zwei Männer, von denen 
einer nicht in die Heer-
schildordnung hineingebo-

ren ist, ein Gut gleicher-
maßen beanspruchen und 
Zeugnis dazu anbieten, 
dann soll dessen Zeugnis 
den Vorzug haben, der rit-
terbürtig ist, und das von 
jenem [anderen] sei verwor-
fen.“ 
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Diese Illustration beschäf-
tigt sich mit dem Lehn-
seid. Dabei legt der Lehns-
herr seine Hände über die 
gefalteten Hände seines 
knienden Vasallen. Gerne 
wurde bei dieser Gele-
genheit auch ein Symbol 
des Lehens übergeben. 
So erhält der Priester im 
unteren Register der Dar-
stellung einen riesigen 
Schlüssel.

Übrigens spielen auf die-
ser Darstellung auch 
die Frauen eine Rolle, 
und zwar gleich viermal: 
Zweimal als Gattin eines 
Lehensherren, einmal als 
Gattin eines Lehnsneh-
mers und einmal ganz 
alleine als Lehnsherrin.

Einige bis heute geläufi-
gen Redewendungen las-
sen sich auf den Sach-

senspiegel zurückführen.  
Zum Beispiel: Der Lehns-
herr gab für seine Leibeige-
nen vor, welche Mühle sie – 
natürlich gegen eine Gebühr 
– benutzen mussten. Und da 
nach der Ernte alle gleich-
zeitig ihr Korn gemahlen 
haben wollten, musste gere-
gelt werden, wen der Mül-
ler zuerst bedienen sollte. 
Daher die Festlegung: Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst.



14

S TAT I O N  2 W E R  S O R G T  F Ü R
G E R E C H T I G K E I T ?

Bei der Frage nach Gerechtigkeit geht es nicht nur 
darum, wie das Gesetz den Menschen behandelt, son-
dern auch, wer diese Gesetze aufstellt und für ihre 
Einhaltung sorgt. Ein jähzorniger Gott, ein launischer 
Monarch oder ein vom Volk gewähltes Parlament? 

Im Folgenden stellen wir zwei Geschichten vor, die in 
ihrer Entstehung mehr als zwei Jahrtausende ausein-
ander liegen – König Ödipus aus dem 5. Jh. v. Chr. und 
Michael Kohlhaas von 1808. Sie zeigen beispielhaft, wie 
sehr sich das Verständnis von Gerechtigkeit von der 
Antike zur Moderne gewandelt hat: Von einer Welt, 
in der der Wille der Götter regiert, zu einer, in der der 
Mensch selbst autonom für die Einhaltung des Rechts 
eintritt. Dabei illustrieren sie die Gefahren zweier ent-
gegengesetzter Systeme.
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2 .1  G Ö T T E R  S TAT T  G E R I C H T E

Sophokles. Œdipe Roi: Tragédie de Sophocle. 

Herausgegeben von André Gonin 1946 in Lausanne, übersetzt 
von André Bonnard. Mit Illustrationen von Hans Erni.



16

Die Geschichte des Ödipus 
ist wirklich und wahrhaftig 
tragisch. Damit ist gemeint, 
dass eine Figur Leiden 
erfährt, egal wie sie selbst 
handelt, weil ihr Schicksal 
bereits besiegelt ist. Die-
ser Kampf des Einzelnen 
gegen ein übermächtiges 
Schicksal ist Gegenstand 
der griechischen Tragödie. 
Im Falle von Ödipus wird 
bereits vor seiner Geburt 
von den Göttern vorausge-
sagt, dass er seinen Vater 
ermorden und seine Mut-

ter ehelichen wird. Alles, 
was seine Eltern und er 
selbst unternehmen, um 
dieses Schicksal abzuwen-
den, führt perfider Weise 
nur dazu, dass es sich tat-
sächlich so ereignet. 

So setzen ihn seine Eltern, 
König Laios und Jokaste, 
als Kleinkind aus, damit er 
Vatermord und Inzest nie 
begehen kann. Doch sein 
Leben bei Adoptiveltern 
macht erst möglich, dass er 
später diese Unglückstaten 

vollbringt, ohne seine bio-
logischen Eltern zu erken-
nen. Wie man es auch 
dreht und wendet, Ödipus 
kann nicht gewinnen. Als 
die schreckliche Wahrheit 
ans Licht kommt, nimmt 
sich Jokaste das Leben und 
Ödipus das Augenlicht.

Ödipus: schuldig oder 
unschuldig? Das ist eine 
spannende Frage. Fak-
tisch macht er sich meh-
rerer Straftaten schul-
dig. Er erschlägt seinen 

Der blinde Ödipus befiehlt seine Kinder den Göttern an. Gemälde von Bénigne Gagneraux 
1784. Nationalmuseum, Stockholm, Schweden.
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Vater Laios während eines 
Handgemenges an einer 
Wegkreuzung und begeht 
damit Vatermord. Spä-
ter löst er das Rätsel der 
Sphinx vor der Stadt The-
ben und erhält zum Dank 
die Witwe Jokaste zur Frau. 
Indem er sie ehelicht und 
mit ihr mehrere Kinder 
zeugt, begeht er Inzest. 
In der Welt der alten Grie-
chen zählte alleine die Tat. 
Ob Ödipus je die Absicht 
hatte, etwas Ungesetzli-
ches zu tun, spielte keine 
Rolle. 

Im heutigen Strafrecht ist 
das anders. Die Absicht 
ist von zentraler Bedeu-
tung. Wenn Ödipus seinen 
Vater vorsätzlich getötet 
hätte, könnte man von 
Mord sprechen. Fehlt die-
ser Vorsatz, würde man 
den Zusammenstoß mit 
seinem Vater als Notwehr 
oder Totschlag interpre-
tieren – das ist ein großer 
Unterschied. Das Gleiche 
gilt für die Ehe mit sei-
ner Mutter: Weder Ödipus 
noch Jokaste wissen zum 
„Tatzeitpunkt“ um ihr 
Verwandtschaftsverhält-
nis. Sie begehen also keine 

vorsätzliche Straftat. Nach 
modernem Recht wären 
sie demnach wahrschein-
lich unschuldig und wür-
den in puncto Inzest frei-
gesprochen. 

Auch unsere moderne 
Vorstellung, dass Strafe 
nicht übertragbar ist, 
wird im Ödipus auf die 
Probe gestellt. Zwei Dinge 
dürften uns seltsam vor-
kommen. Erstens, dass 
ein Mensch für ein Ver-
brechen bestraft wird, das 
ein anderer begangen hat. 
Zweitens, dass eine ganze 
Stadt für die Taten eines 
Einzelnen büßen muss.  

So wird Ödipus mit einem 
so grausamen Schicksal 
bestraft, um ein Verbre-
chen von Laios auszu-
gleichen. Und nach dem 
unbeabsichtigten Vater-
mord des Ödipus werden 
zur Strafe die Thebaner 
von der Pest heimgesucht, 
die erst endet, als Ödipus 
die Tat in einem Akt der 
Selbstbestrafung sühnt. 

Der griechische Drama-
tiker Sophokles schrieb 
seine Version des Ödi-

pus-Mythos im 5. Jh. v. 
Chr. Der Stoff erfreut sich 
bis heute großer Beliebtheit 
und wurde in unzähligen 
Auflagen herausgegeben. 
Bei dem hier ausgestellten 
Buch handelt es sich um 
eine französische Über-
setzung der Tragödie, die 
1946 in Lausanne in limi-
tierter Auflage erschien. 
Die 230 Exemplare wurden 
vom Herausgeber André 
Gonin und vom Künstler 
Hans Erni original signiert 
und auf besonders wert-
vollem, aufwendig herge-
stelltem Papier gedruckt.
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Eine weitere Besonderheit 
dieser Kunstausgabe sind 
die 14 Illustrationen des 
vielfach ausgezeichneten 
Schweizer Künstlers Hans 
Erni. Mit wenigen Strichen 
gelingt es ihm, Schmerz 
und Tragik der Figu-
ren einzufangen und die 
Geschichte auf dem Papier 
lebendig werden zu lassen 
– wie in der Szene, in der 
Ödipus seine erhängte 
Mutter tot vorfindet. 
Was hat am Morgen zwei, 
am Mittag drei und am 

Abend vier Beine? So oder 
so ähnlich haben Sie die-
ses Rätsel sicher schon 
einmal gehört. Aber wuss-
ten Sie auch, dass es aus 
der Ödipus-Sage stammt?

Gestellt wird das Rätsel 
von der Sphinx, einem 
drachenähnlichen Unge-
heuer, das vor den Toren 
der Stadt lagert und alle 
Menschen, die ihre Fra-
gen nicht beantworten 
können, auffrisst. Einzig 
Ödipus ist in der Lage, das 

Rätsel der Sphinx richtig 
zu lösen. Die schämt sich 
daraufhin in Grund und 
Boden und stürzt sich in 
den Tod. 

Sphinx. Illustration von 
Hans Erni.

Ödipus findet die tote Jo-
kaste. Illustration von Hans 

Erni.
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Das kulturgeschichtlich 
vielleicht bekannteste 
Erbe des Ödipus-Stoffs 
ist der sogenannte Ödi-
puskomplex. Der von Sig-
mund Freud Anfang des 
20. Jahrhunderts geprägte 
Terminus erfreute sich 
lange Zeit großer Beliebt-
heit. 

Er bezeichnet die von Freud 
aufgestellte Theorie, dass 
männliche Kleinkinder 
in ihrer Entwicklung eine 
Phase durchlaufen, in der 
sie die eigene Mutter sexu-
ell begehren und damit 
der Vater zum potenziel-
len Rivalen wird. 
Dieses Begehren ist gesell-
schaftlich nicht akzeptiert 
und wird deswegen vom 
Kind verdrängt. Es könnte 
aber, so die weitere Ausle-
gung, unbewusst die Moti-
vation für bestimmte Hand-
lungen sein. In der Tragödie 
von Sophokles hieße das, 
dass Ödipus womöglich 
aus einem ihm unbewuss-
ten Drang Inzest mit seiner 
Mutter begehen wollte und 
deswegen seinen Vater aus 
dem Weg räumen musste. 

Gustave Moreau, Ödipus und die Sphinx, 1864.
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Heinrich von Kleist. Michael Kohlhaas: Erzählung 
(aus einer alten Chronik). 

 
Herausgegeben 1916 vom Hans von Weber Verlag in München. 

Mit Zeichnungen von Bruno Goldschmitt. 

2 . 2  S E L B S TJ U S T I Z :  D E R  M E N S C H 
E R H E B T  S I C H  Ü B E R  D A S  G E S E T Z
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Wir machen einen Sprung 
ins 16. Jahrhundert. In die-
ser Zeit ereignet sich die 
wahre Geschichte des Hans 
Kohlhase, der sich um sein 
Recht betrogen sah und 
deswegen halb Sachsen in 
Schutt und Asche legte. 
Was war geschehen? 

Dem Pferdehändler Kohl-
hase wurden an der Grenze 
von Brandenburg zu Sach-
sen unrechtmäßig Zölle 
und Pferde abgenommen. 
Deutschland war damals 
ein Flickenteppich kleiner 
Staaten mit unterschiedli-
chen Gesetzen. Nachdem 
Kohlhase vergeblich bei 
allen möglichen gerichtli-
chen Instanzen auf Scha-
densersatz geklagt hatte, 
nahm er die Sache selbst in 
die Hand. Er begann einen 
privaten Rachefeldzug 
gegen den Burgherrn, der 
ihn betrogen hatte. Dabei 
legte er weite Teile Sach-
sens in Schutt und Asche. 
Als sein Fall schließlich 
an höchster Stelle landete, 
bekam er endlich den Scha-

densersatz für seine Rap-
pen – und wurde für seine 
Verbrechen zum Tode 
verurteilt.

Inspiriert von dieser Bege-
benheit schrieb der deut-
sche Schriftsteller Hein-
rich von Kleist 1808 seine 
Novelle Michael Kohlhaas.

Die Geschichte von Michael 
Kohlhaas wurde wegen der 
darin enthaltenen poli-
tischen Botschaft immer 
wieder herausgegeben. Wir 
stellen deshalb zwei ver-
schiedene Ausgaben der 
Geschichte vor. Das erste 
Beispiel ist ein sogenann-
ter Pressendruck aus dem 
Jahr 1916. Pressendrucke 
werden in geringer Stück-
zahl mit besonderen Eigen-
schaften für Sammler her-
gestellt. Das vorliegende 
Exemplar ist zum Bei-
spiel illustriert, von Hand 
gedruckt, besitzt einen 
Einband aus Marmorpa-
pier und echte Wasserzei-
chen. Von dieser Ausgabe 
gibt es nur 600 Exemplare. 

Wittenberg in Flammen. 
Illustration von Bruno Gold-

schmitt.
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Illustriert hat das Buch der 
deutsche Künstler Bruno 
Goldschmitt. Er stimmte 
seine Bilder genau auf die 
gerade erzählten Szenen 
ab und bettete sie auch 
graphisch in den Text ein. 
Hier sehen wir das Treffen 
zwischen Michael Kohlhaas 
und Martin Luther. Kohl-
haas hofft, dass ihm Luther 

in seinem Gerechtigkeits-
empfinden zustimmt.

Er handelt gemäß dem 
Leitspruch „Fiat iustitia 
et pereat mundus“ (dt.: 
„Es soll Gerechtigkeit 
geschehen, und gehe auch 
die Welt daran zugrunde!“). 
Luther aber hält dage-
gen und sagt, ein Unrecht 

könne niemals durch ein 
anderes Unrecht wieder gut 
gemacht werden.

Man solle auf die private 
Rache verzichten und auf 
die Gerechtigkeit Gottes 
vertrauen.
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Heinrich von Kleist. Michael Kohlhaas. Aus einer alten Chronik. 

Herausgegeben vom Aufbau-Verlag im Jahr 1980, Berlin und Weimar (DDR). Mit Zeichnungen von 
Ernst Barlach. 
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Das zweite Beispiel wurde 
1980 in der DDR publiziert 
und enthält Illustrationen 
vom deutschen Bildhauer, 
Grafiker und Dichter Ernst 
Barlach. Anders als bei 
Goldschmitt passen sie 
nicht immer zum Text. Das 
liegt an der spannenden 
Entstehungsgeschichte dieses 
Werks.

Schon 1910 bat man Bar-
lach, eine neue Kohlhaas 
Ausgabe zu illustrieren. 
Er fertigte daraufhin über 
50 Kohlezeichnungen in 

Kohlezeichnung von Ernst Barlach.

einem Skizzenbuch an, 
das Projekt wurde aber nie 
beendet. Das sieht man den 
Zeichnungen an. Sie sind 
oft unfertig, unvollkom-
men. Gerade das verleiht 
ihnen aber einen besonde-
ren Charakter. Erst 1980 
nahm man das Projekt wie-
der auf und publizierte die 
vorliegende Ausgabe.

Ob 1910 oder 1916, beide 
Ausgaben des Michael 
Kohlhaas wurzeln damit 
in derselben Periode, in 
der Blütezeit der kom-

munistischen Bewegung 
vor Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs. Der Kommu-
nismus stellte damals 
für viele Intellektuelle 
eine attraktive Alternative 
zum als ungerecht emp-
fundenen Kaiserreich dar. 
Die Geschichte vom ein-
fachen Bürger, der gera-
dezu gezwungen wird, zur 
Gewalt zu greifen, weil ihm 
weder Regierung noch Kir-
che helfen wollen, passte 
bestens in dieses Weltbild.
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Kommen wir zum Schluss 
zurück auf unsere Aus-
gangsfrage. Wie steht es 
nun um Recht und Gerech-
tigkeit im Kohlhaas? Einer-
seits kann man sagen, dass 
der Pferdehändler sowohl 
gegen weltliches Recht 
verstieß als auch gegen das 
Gesetz Gottes (Vergebung 
statt Rache).

Andererseits gibt es aber 
auch eine Theorie, nach 
der man Kohlhaas durch-
aus Recht geben könnte, 
und zwar die des Gesell-

schaftsvertrags. Dem-
nach schließen die Bürger 
eine Art stillschweigen-
des Abkommen mit dem 
Staat. Sie halten sich an 
die Gesetze und im Gegen-
zug sorgt der Staat für ihre 
Einhaltung. Sobald eine 
dieser Parteien gegen den 
Vertrag verstößt, wird er 
ungültig. Indem der Staat 
Kohlhaasens Eigentum 
nicht schützt, verletzt er 
seine staatliche Pflicht 
und befreit damit Kohl-
haas ebenfalls von seinen 
Pflichten – sich an die 

Gesetze zu halten. Zumin-
dest in der Theorie. 

Kohlezeichnung von Ernst Barlach.
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Haben Sie schon mal von der Bezeichnung „Doktor 
beider Rechte“ gehört? Gemeint ist ein Jurist, der 
sowohl im weltlichen als auch im kirchlichen Recht 
ausgebildet war. Denn im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation wurden Kleriker und Nicht-Kle-
riker nach unterschiedlichen Gesetzen abgeurteilt. 
Dazu besaß jeder Inhaber der hohen und / oder nie-
deren Gerichtsbarkeit grundsätzlich das Recht, auf 
seinem Gebiet eigene Gesetze zu erlassen.

Um das Durcheinander der verschiedenen Gesetz-
gebungen zu illustrieren, stellen wir Ihnen in dieser 
Station zwei Bücher vor, wie sie Juristen im begin-
nenden 18. Jahrhundert benutzten.

S TAT I O N  3 W E LT L I C H E S  U N D 
K I R C H L I C H E S  R E C H T



27

3 .1  W E LT L I C H E S  R E C H T

Johann Christoph Frölich von Frölichsburg. Commentarius in 
Kayser Carl deß Fünfften und deß H. Röm. Reichs Peinliche 

Hals-Gerichts-Ordnung.

4. Auflage, herausgegeben in Frankfurt / Leipzig, 1727.
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Das im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation 
gültige Strafrecht war Jahr-
hunderte lang eine 

wilde Mischung aus regi-
onalen Gewohnheitsrech-
ten, Rechtstexten aus dem 
Mittelalter, persönlichen 
Vorlieben des Landesher-
ren und dem überliefer-
tem römischen Recht der 
Antike. Nicht nur politisch 
war das Reich zersplittert, 
auch wenn es um die Straf-
verfolgung ging, machte 
jeder Landesherr, was er 
für richtig hielt, bis Karl 

V. im Jahr 1532 erstmals 
ein einheitliches Strafge-
setzbuch veröffentlichte, 
die Constitutio Crimina-
lis Carolina, zu deutsch 
die Peinliche Halsgerichts-
ordnung Kaiser Karls V.

Das Wort „peinlich“ 
wird im Titel nicht im 
neuhochdeutschen Sinn 
gebraucht, sondern in sei-
ner ursprünglichen Bedeu-
tung. Was „peinlich“ ist, 
bereitet „Pein“, und so 
deckt das Strafgesetzbuch 
all die Verbrechen ab, die 
zur hohen Gerichtsbarkeit 
bzw. Halsgerichtsbarkeit 
gehörten, also alle Verbre-
chen, die mit einer Körper-
strafe geahndet wurden.

Auch wenn uns die darin 
enthaltenen Strafen wie 
das Rädern, das Sieden 
oder das Verstümmeln 
unmenschlich erscheinen, 
galt das Gesetzeswerk sei-
nen Zeitgenossen als gro-
ßer Fortschritt. Wer fortan 
wegen eines Schwerverbre-
chens vor ein Gericht gezo-
gen wurde, wusste, nach 
welchen Regeln er bestraft 
wurde.

Dass die „Carolina“ auch 
zwei Jahrhunderte nach 
ihrem Erscheinen den Ver-
lauf eines Strafprozesses 
bestimmte, illustriert der 
hier vorgestellte Kom-
mentar. Er wurde 1709 von 
Johann Christoph Frölich 
von Frölichsburg veröf-
fentlicht und immer wieder 
nachgedruckt. Unser Buch 
stammt aus der 4. Auflage 
von 1727. Frölich erläutert 
darin, wie die „Carolina“ zu 
verstehen und anzuwenden 
sei. Damit trug er zu einer 
weiteren Vereinheitlichung 
der Strafen bei, da viele 
Richter seinen Vorschlägen 
folgten.

Titelseite der Carolina von 
1532.
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Die „Carolina“ legte des-
halb genau fest, wie ein 
Prozess am erfolgverspre-
chendsten geführt werden 
solle. Sie gab Antworten 
darauf, wie lange man 
Verdächtige festhalten 
durfte und wie Zeu-
gen zu verhören seien. 
Außerdem unterschied 
sie bereits zwischen Vor-
satz und fahrlässigem 
Handeln und kannte mil-
dernde Umstände. 

Anders als heute gab 
es keine Staatsanwalt-
schaft. Ermittler, Anklä-
ger und Richter fielen in 
einer Person zusammen. 
Da der Indizienbeweis 
vor Gericht nicht zuge-
lassen war, musste jeder 
Angeklagte mittels Zeu-
gen oder eines Geständ-
nisses überführt werden. 
War der Angeklagte zu 
einem Geständnis nicht 
bereit, kam die Folter zur 
Anwendung. 
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Festgelegt wurde auch, 
wer nicht gefoltert werden 
durfte. Dazu gehörten Kin-
der unter 14 Jahre, geistig 
nicht Zurechnungsfähige, 
Taubstumme, Blinde und 

Alte. Widerrechtliches Fol-
tern wurde selbst zu einem 
Strafbestand.
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Bereits eine Generation 
vor der „Carolina“ schuf 
Kaiser Maximilian I. im 
Jahr 1495 das Reichskam-
mergericht, um die private 
Fehde zurückzudrängen. 

Damit verfügte das Hei-
lige Römische Reich über 
ein offizielles Gericht, vor 
dem Fürsten, Städte, Rit-
ter, aber auch Bürger ihre 
Beschwerden vorbringen 

konnten. Auch wenn diese 
– wie Michael Kohlhase – 
dort nicht immer Gerech-
tigkeit fanden.
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3 . 2  K A N O N I S C H E S  R E C H T

Corpus iuris canonici emendatum et notis illustratum.
 

Verlegt 1696 bei Emanuel und Johann Georg König in Basel.
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Für Angehörigen des geist-
lichen Standes – Nonnen 
und Mönche, Bischöfe und 
Pfarrer – galt ein ande-
res Recht, das kanonische 
Recht. Es ordnete alle 
kirchlichen Lebensberei-
che. Oberster Gesetzgeber 
war der Papst.

Grundlage des kanonischen 
Rechts waren die biblischen 
Schriften und die Lehren 
der Kirchenväter. Das war 
kompliziert, da sich diese 
häufig widersprachen. Aus 
einer Vielzahl an Aussagen 
galt es Regeln zu formen, 
also einen Kanon zu schaf-
fen, deshalb die Bezeich-

nung „kanonisches Recht“. 
Auch gewöhnliche Bür-
ger kamen mit geistlichen 
Gerichten in Kontakt, und 
zwar immer, wenn es um 
Verbrechen ging, die in 
einen Bereich fielen, den 
die Kirche für sich rekla-
mierte. Dazu zählte das 
Eherecht, aber auch Fra-
gen der Rechtgläubigkeit. 
Wer hier sündigte, musste 
sich vor einem geistli-
chen Gericht verantwor-
ten, wurde für die Bestra-
fung aber der weltlichen 
Justiz übergeben.

Das kanonische Recht war 
in einem Buch, dem Corpus 

Iuris Canonici, zusammen-
gefasst. Dabei handelt es 
sich eher um eine Anein-
anderreihung von Texten 
als um einen Gesetzestext 
im modernen Sinn. Es ver-
sammelte wichtige kirch-
liche Gesetze, die meisten 
davon aus dem Mittelal-
ter. Dazu kamen päpstliche 
Erlasse, die diese Gesetze 
modifizierten. Um 1580 
war das Corpus Iuris Cano-
nici mehr oder weniger 
abgeschlossen. Er wurde 
immer wieder aufgelegt. 
Unser Beispiel entstand 
1696 in der Stadt Basel.

Der Papst entscheidet über 
Rechtsfragen. 

Buchillustration.
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Das Problem, das das Cor-
pus Iuris Canonici für alle  
ambitionierten Fürsten 
stellte, kann diese Karte 
des Heiligen Römischen 
Reichs aus dem Jahr 1648 
nur andeuten. Kirchliche 
Territorien (hier violett) 
standen nicht unter lan-

desherrlichem, sondern 
unter kirchlichem Recht. 
Wer sein Gebiet verein-
heitlichen wollte, strebte 
danach, den Einfluss der 
katholischen Kirche – und 
natürlich ihres Rechts – 
zurückzudrängen.
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Luther verbrennt die päpstliche Bulle und das kanonische 
Recht vor Wittenberg. Buchillustration des 19. Jahrhunderts.

Dies war wohl der wich-
tigste Grund für den Erfolg 
der Reformation. Luther 
ließ sich mit seinen Aus-
sagen prächtig instrumen-
talisieren. Vielen Fürsten 

gefielen seine Beschrei-
bungen des kanonischen 
Rechts als „Schale des gött-
lichen Zorns“ und „vergifte-
tes Recht“, nicht nur im 16. 
Jahrhundert. Noch wäh-

rend des Kirchenkampfs 
im 19. Jahrhundert wurde 
Luther von den Gegnern 
kirchlicher Institutionen 
instrumentalisiert.
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In denselben historischen 
Zusammenhang gehören 
kirchenfeindliche Romane 
wie Victor Hugos Glöckner 
von Notre Dame. Sein Autor 
greift darin ein Privileg 
auf, das die katholischen 
Kirchen von den Tempeln 
der griechischen Antike 

übernommen hatten, das 
Asylrecht.

In einer berühmten Szene 
schnitt Quasimodo Esme-
ralda vom Galgen und 
trug sie blitzschnell in 
die nahegelegene Kathe-
drale, „wobei er das junge 

Mädchen über seinen Kopf 
hob und mit fürchterlicher 
Stimme schrie: ‚Asyl!‘“  
So rettete er ihr vorerst 
das Leben.

Quasimodo trägt Esmeralda in die Kirche. Buchillustration des 19. Jahrhunderts.
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S TAT I O N  4

Im 18. Jahrhundert herrschte in Frankreich ein absolu-
tistischer Monarch und große Ungerechtigkeit. Nicht nur 
zwischen König und Untertanen, sondern auch inner-
halb der Untertanen selbst. Privilegien waren ungleich 
verteilt, so mussten Bauern und Bürger beispielsweise 
Steuern zahlen, Adel und Kirche jedoch nicht.

Durch die Aufklärung verbreitete sich die Idee, dass eine 
andere Welt möglich sein könnte, innerhalb der aufstre-
benden Bürgerschicht. So waren es die Bürger, die in 
der ersten Phase die Französische Revolution von 1789 
befeuerten. Sie forderten ihre Mitwirkung an einem 
gerechten Staat.

Wie so ein Staat in den Augen der Aufklärer aussehen 
sollte, damit beschäftigt sich diese Station. Wir stellen 
Ihnen den Philosophen Montesquieu vor, der bis heute 
gültige Theorien dazu entwickelte. Den Namensgeber 
unseres zweiten Buchs kennen Sie vermutlich eher als 
Feldherrn denn als Gesetzgeber: Napoleon Bonaparte. 
Er setzte die Ideen der Aufklärung in seinem bürgerli-
chen Gesetzbuch, dem Code Napoléon, um.

DIE  AUF K L Ä RUNG  UND  DER 
S CHR EI  N ACH  GER ECH T IGK EI T
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4 .1  W I E  E I N  G E R E C H T E R  S TA AT 
A U S S I E H T:  Z U R  T H E O R I E 

Charles de Secondat, Baron de Montesquieu. De l’esprit des 
loix: Ou du rapport que les loix doivent avoir avec la constitu-
tion de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religi-

on, le commerce, &c. 

Herausgegeben 1749 in Amsterdam bei Zacharie Chatelain. 
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In der Zeit der Aufklä-
rung entstand eine Fülle 
radikal neuer Gedanken, 
die Europa sichtbar verän-
dern sollten. Philosophen 
wie John Locke und Tho-
mas Hobbes in England 
und Jean-Jacques Rous-
seau und Montesquieu in 
Frankreich stellten neue 
Theorien zu Menschen-
rechten und Regierungs-
systemen auf. 

Viele ihrer Ideen sind bis 
heute Grundlagen unseres 
politischen Denkens:

Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 1789.

• Dass alle Menschen 
 frei geboren werden, 
 
• dass alle Menschen 
 vor dem Gesetz gleich   
 sind,

• dass nicht Gott dem  
 Regierungsoberhaupt  
 seine Macht verleiht,   
 sondern das Volk, 

• oder dass der Staat
 seinen Bürgern Religi- 
 onsfreiheit gewährt. 

Diese Ideale wurden in der 
Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte nie-
dergeschrieben und am 
26. August 1789 von der 
französischen National-
versammlung verkündet. 
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Diese damals radikalen 
Feststellungen basierten 
auch auf dem Hauptwerk 
des Philosophen Montes-
quieu, mit vollem Namen 
Charles de Secondat, Baron 
de la Brède et de Montes-
quieu.

Er stammte also selbst aus 
einer adligen und damit 
privilegierten Familie. 
Montesquieu war ein Ver-
fechter der konstitutionel-
len Monarchie, zu Beginn 
der Revolution eine weit 
verbreitete politische Hal-
tung.

Sein Hauptwerk Vom Geist 
der Gesetze (= De l’esprit 
des loix) übt Kritik am 
absolutistischen Regime 
in Frankreich. Es gehört 
zu den einflussreichsten 
Werken der Staatsphilo-
sophie und beschreibt die 
drei Regierungsformen 
Monarchie, Republik und 
Despotie, und versucht zu 
verstehen, auf Grund wel-
cher Faktoren Regierun-
gen scheitern oder erfolg-
reich sind.

Die wichtigste Idee, die 
Montesquieu der Nach-
welt hinterließ, ist die 
Gewaltenteilung als ver-

fassungsrechtliches Prin-
zip, auch wenn man dieses 
Prinzip damals noch nicht 
so nannte. So schrieb 
Montesquieu: „Es gibt fer-
ner keine Freiheit, wenn die 
richterliche Gewalt nicht 
von der gesetzgebenden 
und vollziehenden getrennt 
ist.“ Seine Idee wurde mit 

dem Prinzip der „checks 
and balances“ 1787 erst-
mals in der Verfassung der 
Vereinigten Staaten fest-
geschrieben.
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Montesquieu unterschei-
det in seinen Kapiteln 
zwischen „Des Loix de la 
Nature“ und „Des Loix posi-
tives“: Vom Naturrecht und 
vom positiven Recht. Diese 
Unterscheidung gewann 
zur Zeit der Aufklärung 
große Bedeutung. 

Als Naturrechte definiert 
Montesquieu Rechte, die 
seiner Ansicht nach allen 
Menschen gleichermaßen 
zustehen. Seine Natur-
rechte sind die Vorläufer 

unserer heutigen Men-
schenrechte, wie etwa das 
Recht auf Freiheit und kör-
perliche Unversehrtheit. 

Positives Recht hingegen 
ist für ihn das vom Men-
schen gemachte Gesetz. Es 
ist nicht wie das Naturrecht 
an Vernunft- oder Moral-
vorstellungen gebunden, 
sondern setzt Interessen 
des Gesetzgebenden durch.
Eine Schrift wie der Geist 
der Gesetze konnte in 
Frankreich nicht gedruckt 

werden. Der König ver-
fügte über eine Zensur-
behörde, die jedes Werk, 
das in seinem Land publi-
ziert werden sollte, vor der 
Publikation überprüfte. 
Deshalb wurde dieses 
Buch in Amsterdam pro-
duziert, wo es zwar auch 
eine Zensurbehörde gab, 
die aber hinsichtlich ihrer 
Verbote andere Schwer-
punkte setzten. 

Inhaltsverzeichnis, Vom Geist der Gesetze.
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Vom Geist der Gesetze, deutsche Übersetzung.

Das Buch verbreitete sich 
trotz – oder gerade wegen 
– des Verbotes in Frank-
reich in ganz Europa. Es 
galt als kultiviert, sich auf 
Montesquieu zu berufen. 
So schrieb der Übersetzer 
der deutschen Ausgabe im 
Vorwort, Montesquieus 
Abhandlung sei „ein Werk, 
das nicht für Eine Nation, 
sondern für alle kultivierten 
Nationen des Erdbodens 
geschrieben zu seyn schien“. 

Und tatsächlich lag im 

englischen Unterhaus ein 
Exemplar des Buches; Kat-
harina die Große behaup-
tete, in Montesquieu Ins-
piration für Reformationen 
in Russland gefunden zu 
haben; und der König von 
Sardinien ließ verlauten, 
er habe aus diesem Buch 
die Kunst des Regierens 
gelernt. Selbstverständ-
lich änderten weder Kat-
harina die Große noch der 
König von Sardinien die 
absolutistische Grund-
lage ihres Staates.
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Code Civil des Français, dans une seule série de numéro, 
conformément a la loi du 30 ventose an XII, comprenant 2281 

articles. 
 

Herausgegeben 1804 in Paris von Pierre und Firmin Didot. 

Während der Revoluti-
onskriege zeigte ein aus 
Korsika stammender Gene-
ral ein besonderes militäri-
sches Geschick: Napoleon 
Bonaparte. Die Armee ver-
ehrte ihn für seine erfolg-
reichen Feldzüge. Mit ihrer 
Unterstützung putschte er 
sich im November 1799 an 
die Spitze der Französi-
schen Republik.

Mit seiner „Grande Armée“ 
eroberte er weite Teile 
Europas. Zwischenzeit-
lich kontrollierte er Spa-
nien, Italien, die Schweiz, 
umfangreiche Gebiete 
Deutschlands und Polens. 
Als die Ära Napoleon 
1815 mit der Schlacht von 
Waterloo endete, ließen 
sich viele seiner Neuerun-
gen nicht mehr zurück-
nehmen.

4 . 2  E I N  A U F G E K L Ä R T E S  G E S E T Z 
F Ü R  E U R O PA :  D E R  C O D E  C I V I L
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Napoleon als Gesetzgeber: Die Inschrift lautet in Übersetzung Überall da, wo meine Herr-
schaft stattfand, hat sie dauerhafte Spuren ihrer Wohltat hinterlassen.

Napoleons Gesetzbücher 
prägten Europa nachhaltig. 
Der Code Civil, das erste 
Bürgerliche Gesetzbuch, 
verankerte die Ideale der 
französischen Revolution 
in der Rechtsprechung. 
Er fußt auf der Gleichheit 

aller Bürger, dem Schutz 
des Privateigentums und 
der Trennung von Kirche 
und Staat. 

Dem 1804 veröffentlichten 
Code Civil folgten vier wei-
tere Gesetzbücher: 

Mit dem Code de procé-
dure civile (Zivilprozes-
sordnung), dem Code 
de commerce (Handels-
gesetzbuch), dem Code 
d’instruction criminelle 
(Strafprozessordnung) und 
schließlich dem Code pénal 
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(Strafgesetzbuch) entstand 
ein umfasse des Gesetzes-
werk.

Da der Code Civil nicht nur 
in Frankreich galt, sondern 
auch in allen von Frank-
reich annektierten Gebie-
ten, verbreitete er sich in 
weiten Teilen Europas – 
und mit ihm die Ideale der 
französischen Revolution.

Der erste Band der napo-
leonischen Gesetzestexte, 
das zivile Gesetzbuch, 
befasste sich mit dem Pri-
vatrecht. Es regelte Ange-
legenheiten wie den Besitz 

von Eigentum, Erbrecht 
oder Ehescheidung. Eine 
entscheidende Neuerung 
war, dass der Code Civil 
die Bürger nicht mehr in 
Stände aufteilte, sondern 
gleich behandelte. Damit 
machte er eins der drei 
wichtigen Schlagworte der 
Revolution – Gleichheit – 
rechtlich bindend – aller-
dings nur für Männer.

Eine weitere Errungen-
schaft der Revolution, 
die mit Napoleon Rechts-
gültigkeit erlangte, war 
die Trennung von Kirche 
und Staat. Bereits 1789 

hatte die Erklärung der 
Menschen- und Bür-
gerrechte festgehalten: 
„Niemand soll wegen sei-
ner Anschauungen, selbst 
religiöser Art, belangt wer-
den, solange deren Äuße-
rung nicht die durch das 
Gesetz begründete öffentli-
che Ordnung stört.“ Prak-
tisch bedeutete das, dass 
in Frankreich seit dem 20. 
September 1792 die Zivi-
lehe und damit verbunden 
die Scheidung möglich 
wurde. 
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Napoleon war stolz auf 
seine Leistung als Gesetz-
geber. So soll er folgen-
des gesagt haben: „Mein 
wahrer Ruhm besteht nicht 
darin, dass ich vierzig 
Schlachten gewonnen habe 
[…]. Was immer bleiben 
wird, ist mein Code civil.“

Tatsächlich bürgerte sich 
sein Gesetzbuch in allen 
von Frankreich beherrsch-
ten Gebieten ein. 1806 
wurde es im Königreich 
Italien eingeführt, zu des-
sen Herrscher sich Napo-
leon im Vorjahr hatte krö-
nen lassen. Dafür musste 

das Gesetzbuch ins Italie-
nische übersetzt und von 
führenden Juristen kom-
mentiert werden. So einen 
Kommentar sehen wir in 
unserer Station.

Italienischer Kommentar zu den Erbrechtsregelungen im Code Civil.
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In der Schweiz galt der 
Code Napoléon sowohl in 
Genf als auch im Berner 
Jura, die beide von Frank-
reich annektiert waren. 
In Deutschland übernah-
men ihn die annektierten 
linksrheinischen Gebiete 
sowie die neu eingerichte-
ten Rheinbundstaaten.

Doch auch Staaten, in 
denen Napoleon nie direkt 
geherrscht hatte, reagier-
ten in ihren Gesetzbü-
chern auf die neuen Ideen. 
So stammt unsere deut-
sche Übersetzung aus 
dem Jahr 1826, wurde also 
lange nach dem Ende der 
Ära Napoleon publiziert. 

Übersetzungen wie diese 
wurden zur Grundlage der 
zahlreichen Gesetzbücher, 
die im 19. Jahrhundert 
entstanden, und deren 
Gesetze im Bürgerlichen 
Gesetzbuch Deutschlands 
und im Zivilgesetzbuch 
der Schweiz weiterleben. 

Deutsche Ausgabe der napoleonischen Gesetzestexte.
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S TAT I O N  5

Wer gegen geltendes Recht verstößt, der wird bestraft. 
Dieser simple Grundsatz ist so alt wie die Rechtspre-
chung selbst. Doch wie bestraft man einen Täter und 
was will man mit der Strafe erreichen? Darüber gab und 
gibt es verschiedene Vorstellungen.

„Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand 
für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde 
für Wunde, Strieme für Strieme“, so lautet ein biblischer 
Rechtsgrundsatz. Auf ihm basierte die Vorstellung, 
dass eine Gemeinschaft Gottes Willen erfüllte, wenn 
sie den Täter dem Verbrechen angemessen bestrafte. 
Als angemessen galt damals die Körperstrafe. Einen 
Verbrecher zu „belohnen“, indem man ihm in einem 
Gefängnis die Sorge um sein leibliches Wohl abnahm, 
während rechtschaffene Menschen gleichzeitig hun-
gerten, wäre einem Richter der frühen Neuzeit nicht in 
den Sinn gekommen.

In diese Zeit führt uns unser erstes Beispiel, ein Bericht 
über einen Diebstahl im Berliner Schloss und seine 
Bestrafung. Unser zweites Beispiel stammt aus den 
1930er Jahren, als man diskutierte, ob eine Strafe nicht 
die Möglichkeit zur Resozialisierung beinhalten solle.

S C H U L D  U N D  S T R A F E
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5 .1  „ . . .V O N  U N T E N  A U F  G E R Ä D E R T  U N D 
A L S O  V O M  L E B E N  Z U M  T O D E  G E B R A C H T.“

Acten-mäßige Relation Von Denen beyden Schloß-Dieben zu 
Berlin Valentin Runcken, ehemaligen Castellan, Und Daniel 
Stieffen, gewesenen Hoff-Schlösser, … Auf Sr. Königl. Majes-
tät in Preußen allergnädigsten Special-Befehl herausgegeben.

Verlegt und vertrieben von Johann Andreas Rüdiger, Berlin 
1720.
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„Hat er aber gemordet, so 
muss er sterben“. Dieser 
Satz stammt nicht aus 
einem mittelalterlichen 
Gesetzesbuch, sondern 
vom großen Aufklärer 
Immanuel Kant. Für ihn 
war, wie für die meisten 
Vertreter der Aufklä-
rung, die Abschaffung der 
Todesstrafe kein Thema, 
wenn es um Mord und 
andere Kapitalverbrechen 
ging.

Was damals als Kapitalver-
brechen bezeichnet wurde, 
unterscheidet sich grund-
legend von heute, wie die 
detaillierte Beschreibung 

eines Gerichtsprozesses 
in Berlin zeigt, an dessen 
Ende zwei besonders bru-
tale Hinrichtungen stan-
den: 

Am 8. Juni 1718 wurden 
der Kastellan des Stadt-
schlosses Valentin Runck 
und der Hofschlosser 
Daniel Stieff zur Richt-
stätte außerhalb der Stadt 
gebracht. Dort erwar-
tete sie vor den Augen 
schaulüsterner Zuschauer 
der Tod durch Rädern, 
also durch das Brechen 
der Knochen und zwar 
von unten nach oben. Dies 
war die schlimmere Vari-

ante. Ein gnädiger Rich-
ter entschied auf Rädern 
von oben nach unten, was 
schneller zum Tode führte.

Die Hingerichteten weder 
Massenmörder noch Kin-
derschänder, sie waren 
kleine Gelegenheitsdiebe.

Die Verurteilten werden vom Berliner Stadtschloss zur 
Hinrichtungsstätte gebracht.
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Ihr großer Fehler war, 
nicht irgendjemanden zu 
bestehlen, sondern aus-
gerechnet den König von 
Preußen. Damit machten 
sie sich eines Majestäts-
verbrechens schuldig, das 
in den Augen der Zeitge-
nossen schlimmer war 
als Mord oder Todschlag. 
Schließlich galt der König 
im 18. Jahrhundert noch 
als Herrscher von Gottes 
Gnaden. Die Diebe hat-
ten also nicht nur wider 
den König, sondern wider 
Gott versündigt.

Der Kastellan, eine Art 
königlicher Hausmeister, 

hatte den Hofschlosser 
angestiftet, die Schränke 
der königlichen Münz-
sammlung aufzubrechen. 
Immer wieder bedienten 
sich die beiden daraus, 
bis ein Goldschmied, bei 
dem der Schlosser mit 
einer antiken Goldmünze 
bezahlen wollte, den Pro-
zess ins Rollen brachte.

Der König reagierte auf 
dieses Majestätsverbre-
chen. Wer von der Tat 
wusste, sollte auch die 
Strafe miterleben. Die 
königliche Macht wurde 
öffentlich demonstriert 
und für all diejenigen, die 

nicht selbst zur Hinrich-
tung nach Berlin kom-
men konnten, ließ er den 
Prozess und die Strafe 
in einem mit mehreren 
Kupferstichen illustrier-
ten Buch darstellen.

In den Verhandlungsak-
ten, die der Publikation zu 
Grunde lagen, wurde der 
ganze Prozess samt Ver-
hörprotokollen und Zeu-
genaussagen ausführlich 
dokumentiert. Diese Sei-
ten listen die gestohlenen 
Stücke detailliert auf.
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Eine Hinrichtung war mehr 
als ein Akt, mit dem ein 
Mensch vom Leben zum 
Tod befördert wurde. Sie 
war eine Demonstration, 
mit der die Taten eines 
Menschen für alle sichtbar 
eingeordnet wurden. Des-
halb kennen wir die Praxis 
der posthumen Exekution, 

also der öffentlichen Hin-
richtung bereits toter Men-
schen. Dieses Bild zeigt 
die posthume Hinrichtung 
eines Hochverräters, der 
seiner Verurteilung durch 
Selbstmord zuvorkommen 
wollte. Er wird in seinem 
Sarg „erhängt“.
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Dieselbe Geisteshaltung 
steht hinter der zumeist 
romantisch verklärten 
Hinrichtung des Hans 
Hermann Katte, Freund 
und Fluchthelfer des 
preußischen Thronfolgers 
Friedrich II. Der hatte mit 
der Unterstützung des 
Fluchtversuches Landes- 

verrat begangen, ein 
Verbrechen, das im 
Jahr der Flucht – 1730 
– in allen europäischen 
Nationen mit der Todes-
strafe geahndet worden 
wäre.

Erst mehr als ein hal-
bes Jahrhundert später 

schaffte das Großher-
zogtum Toskana als erste 
europäische Macht im 
Jahr 1786 die Todesstrafe 
ab. In der Schweiz fand 
die letzte zivilgerichtli-
che Hinrichtung im Jahr 
1940 statt.

 Friedrich der Große (oben am Fenster) bei der Hinrichtung Hans Hermanns von Katte.



56

5 . 2  E I N E  C H A N C E  A U F  B E S S E R U N G ?

Hans Fallada. Wer einmal aus dem Blechnapf frißt: Roman 
in zwei Bänden.

 
Erstveröffentlichung 1934, diese Ausgabe 1978 im 

Aufbauverlag Ostberlin.
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Wer hingerichtet wird, dem 
nimmt man die Chance, 
sein Leben zu ändern. Ganz 
anders bei der Gefäng-
nisstrafe. Um 1800 löste 
der geregelte Freiheits-
entzug die Körperstrafe 
als Regelstrafe ab. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte die 
Gesellschaft bereits Erfah-
rung darin, unliebsame 
Subjekte in Arbeits- und 
Zuchthäuser wegzusperren 

oder in die Kolonien zu 
verschicken, wo sie durch 
harte Arbeit selbst für ihren 
Unterhalt aufkommen und 
– so zumindest die Theorie 
– für die Gesellschaft einen 
Mehrwert erarbeiten soll-
ten. Damit verband sich die 
Vorstellung, dass so eine 
Strafe dem Straftäter die 
Chance gibt, sich zu einem 
besseren Menschen zu ent-
wickeln.

In der Praxis war dies 
schwer bis unmöglich. Wer 
einmal im Gefängnis geses-
sen hatte, wurde soziale 
geächtet und hatte kaum 
Chancen auf einen Arbeits-
platz oder eine Wohnung.
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Ein Beispiel dafür bietet 
das Schicksal des fiktiven 
Kleinkriminellen Willi 
Kufalt, das der Schriftstel-
ler Hans Fallada in sei-
nem Roman Wer einmal 
aus dem Blechnapf frisst 
von 1934 schildert:

Willi Kufalt wird nach 
fünf Jahren Haft aus dem 
Gefängnis entlassen. Er 
will ein anständiges Mit-
glied der Gesellschaft wer-
den, doch seine Vergan-
genheit holt ihn immer 
wieder ein. Als er von sei-

nem Arbeitgeber wegen 
seiner kriminellen Ver-
gangenheit zu Unrecht 
verdächtigt und entlas-
sen wird, verlässt ihn 
seine Verlobte und seine 
mühsam aufgebaute Exis-
tenz bricht zusammen. 
Er sieht keinen anderen 
Ausweg mehr, als erneut 
straffällig zu werden und 
„beweist“ damit die Wahr-
heit des Sprichworts: Wer 
einmal aus dem Blechnapf 
frisst – also im Gefängnis 
sitzt –, der tut es immer 
wieder.
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Hans Fallada (1893-1947) 
skizzierte in seinem Roman 
ein Milieu, das er selbst 
nur zu gut kannte. Auch 
er hatte in seinem von 
Morphin- und Alkohol-
sucht geprägten Leben 
wiederholt in psychiatri-
schen Einrichtungen und 
in Gefängnissen geses-
sen. Willi Kufalt trägt 
autobiographische Züge.

Hans Fallada sagte über 
seinen Roman:
„Nicht aus Freude am 
Abenteuerlichen, nicht als 
echte Milieuschilderung 
wirklicher ‚Unterwelt‘ wird 
der Roman geschrieben, 
sondern um zu zeigen, wie 
der heutige Strafvollzug 
und die heutige Gesell-
schaft den einmal Gestrau-
chelten zu immer neuen 
Verbrechen zwingt. Die 
Strafe macht ihn untüchtig 
zum tätigen Leben des Bür-
gers, die Gesellschaft will 
ihn nicht in diesem tätigen 
Leben. Der kleine Lump 
Kufalt strampelt sich ab, 
noch in seinen schlimms-
ten Viechereien schimmert 

1993  ehrte die Deutsche Bundespost Hans Fallada 
 mit einer Briefmarke

eine Goldader Menschen-
tum ..., aber doch, aber 
doch, unentrinnbar, gegen 
seinen Willen, ohne seinen 
Willen, wird er das, was 
die Umwelt will, daß er es 
wird: ein bißchen Kot, eine 
Mikrobe, bösartig, die man 
vernichten muß.“

Im Vorwort der Erstau-
flage 1934 versuchte Fal-
lada, dem Verbot durch 
die Nazis zu entgehen, 
indem er die Kritik des 

Buchs auf das „alte“ Sys-
tem der Weimarer Repu-
blik bezog – vergeblich. 
Gleich nach dem Ende 
des dritten Reichs gab es 
einen Neudruck, dessen 
Vorwort wir hier sehen. 
In der DDR wurden Fal-
ladas Werke wegen ihrer 
Sozialkritik sehr populär 
und in der vorliegenden 
Ausgabe der „Taschenbib-
liothek der Weltliteratur“ 
mit enormen Auflagezah-
len gedruckt.
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S TAT I O N  6

Im einfachsten Sinne heißt Rache, dass Einer dem Anderen 
ein Unrecht tut, und der Andere dem Einen danach eben-
falls ein Unrecht tut, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. 
Im juristischen Sinne kann man Rache als archaisches, 
vor-rechtliches Instrument verstehen, das im Laufe der 
Geschichte durch das Strafrecht ersetzt wurde. Nicht mehr 
das Individuum war verantwortlich für die Bestrafung einer 
Tat, sondern der Staat. Das Strafmaß wurde genau geregelt 
und in Paragraphen festgehalten. Scheinbar können aber 
auch die besten Rechtssysteme der Welt nie absolut gerecht 
sein, sodass die private Rache außerhalb der Gerichtssäle 
nie vollständig ausmerzen wurde. 

Stellen Sie sich vor, Ihre 16-jährige Tochter wird von einem 
betrunkenen Autofahrer überfahren. Der Fahrer muss den 
Führerschein abgeben und wird wegen fahrlässiger Tötung 
zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Fänden Sie das gerecht? 
3 Jahre für das Leben Ihrer Tochter? Hieran sehen wir das 
schwierige Verhältnis von Tat und Strafmaß, das nie abso-
lut sein kann, sondern häufig eine sehr subjektive Kompo-
nente miteinschließt. Denn letztendlich ist menschliches 
Leiden nicht quantifizierbar und wird in den meisten Fällen 
nicht durch ein Gerichtsurteil gemildert.

Vielleicht sind solche blinden Flecken im System der Grund 
für die anhaltende Faszination mit der privaten Rache. Um 
genau die soll es in unserer letzten Station gehen. Obwohl 
Rache an sich kein modernes Konzept ist, erfreut sie sich 
auch in unserer heutigen Popkultur immer noch größter 
Beliebtheit. Wir werfen einen Blick auf die Entstehung des 
modernen Racheplots, von den Zeitungsromanen des 19. 
Jahrhunderts bis hin zu Quentin Tarantinos Filmen des 21. 
Jahrhunderts, vom Grafen von Monte Christo bis zu Kill Bill. 

P OP UL Ä R K ULT UR  D A M A L S  UND  HEU T E: 
DIE  FA S ZIN AT ION  DER  P R I VAT EN  R A CHE
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6 .1  R A C H E  I S T  E I N 
E I N T R Ä G L I C H E S  G E S C H Ä F T

Alexandre Dumas. Der Graf 
von Monte Christo. 

Erschienen 2019 beim dtv. 
Deutsche Erstausgabe 

von 1846. 

Der Begriff Popkultur 
meint in der Regel, dass 
Kulturgüter wie Zeitschrif-
ten, Filme oder CDs in sehr 
großen Mengen produziert 
und konsumiert werden. 
Entstanden ist er Anfang 
des 20. Jahrhunderts, als es 
auf einmal die technischen 
Möglichkeiten gab, viele 
dieser Dinge als Massen-
ware herzustellen. 

Der Beginn dieser Ent-
wicklung liegt allerdings 
im 19. Jahrhundert, als 
Printmedien billiger wur-
den, und Zeitungsverleger 
das Potenzial eines riesi-
gen Marktes erkannten. 
Sie begannen, Romane 
nicht mehr als Ganzes zu 
veröffentlichen, sondern 
portionsweise, in jeder 
neuen Ausgabe eine wei-
tere Folge der Geschichte. 

Der Zeitungsroman, auch 
Feuilleton- oder Fortset-
zungsroman genannt, 
arbeitete also gezielt dar-
aufhin, den Kunden lang-
fristig an das Medium zu 

binden. Diese enge Ver-
knüpfung von Kunst und 
Kapitalismus ist ein wei-
teres typisches Merkmal 
der Popkultur. 

Alexandre Dumas’ Der 
Graf von Monte Christo war 
genau so ein Zeitungsro-
man. Der Verleger arbeitete 
schon damals mit „Cliff-
hangern“, d.h. er ließ die 
einzelnen Episoden mit 
dem Vermerk „La suite à…“ 
(Fortsetzung folgt) an einer 
besonders spannenden 
Stelle enden, um Leser zum 
Kauf einer weiteren Aus-
gabe zu animieren. Kurz 
vor Jahreswechsel baute er 
sogar eine mehrwöchige 
Pause ein, damit seine Kun-
den ihr Zeitungsabonne-
ment auch über das nächste 
Jahr verlängern würden.



Dumas’ Roman erzählt die 
Geschichte des jungen See-
fahrers Edmond Dantes. In 
der Blüte seines Lebens – er 
wurde soeben zum Kapitän 
befördert und ist glück-
lich in die schöne Merce-
des verliebt – wird dieser 
durch eine Intrige seiner 
Nebenbuhler unschuldig zu 

Dantes auf der Flucht. Titelblatt eines zeitgenössischen 
Groschenhefts.

14 Jahren Gefängnis verur-
teilt. Nach Jahren gelingt 
ihm die Flucht. Er gelangt 
mithilfe eines Schatzes zu 
neuem Reichtum, legt sich 
einen neuen Namen zu – 
der Graf von Monte Christo 
– und beginnt den langwie-
rigen Rachefeldzug gegen 
seine früheren Widersacher. 

Viele Menschen müssen 
sterben, bevor er schließ-
lich lernt, zu verzeihen. 

Dumas’ Roman spielt in 
einer Zeit, in der Frankreich 
von politischen Unruhen 
und vielen Machtwechseln 
geprägt war. Die Konfliktli-
nien zwischen Bonapar-
tisten und Royalisten, den 
zwei großen politischen 
Lagern der Zeit, spiegeln 
sich im Text. Eine Genera-
tion der Figuren steht sym-
bolisch für die alte Garde 
der Bonapartisten, die im 
Buch mit ehrlich verdien-
tem Geld, Idealismus und 
Aufrichtigkeit verknüpft 
werden. Die werden der 
neuen Garde, den Roya-
listen, gegenübergestellt, 
die als Opportunisten 
und Karrieristen nur auf 
moralisch fragwürdige 
Weise zu Geld kommen. 
In diesem Sinne rech-
net Der Graf von Monte 
Christo nicht nur mit pri-
vaten Ungerechtigkeiten 
ab, sondern auch mit den 
politischen Zuständen 
seiner Zeit.
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Als Inspiration dienten 
Dumas wahre Begeben-
heiten und Orte wie das 
Château d’If, eine Festung 
vor der Küste Marseilles, 
die zeitweise als Gefäng-
nis genutzt wurde, oder 
die Insel Monte Christo. 
Im Roman verhilft ein 
Mitinsasse Edmond Dantes 
zur Flucht aus dem Cha-
teau und verrät ihm das 
Versteck eines verborge-
nen Schatzes auf der Insel 
Monte Christo, den Dan-

Château d’If.

tes erfolgreich hebt. Wenn 
sich das irgendwie bekannt 
anhört, ist das vermut-
lich kein Zufall. Filme und 
Serien wie Die Verurteilten 
oder Prison Break haben 
diese Idee aufgegriffen und 
über den Roman hinaus 
bekannt gemacht. 

Die Figur des Edmond Dan-
tes kehrt, nachdem sie ein 
großes Unrecht erfahren 
hat, unter falschem Namen 
und in neuem Gewand in 

die Gesellschaft zurück, 
um Gerechtigkeit walten 
zu lassen. Dieses Muster 
diente als Vorlage für viele 
Superheldengeschichten. 
Man denke nur an Peter 
Parker, der nach dem Tod 
seines geliebten Onkels 
Ben durch die Hände eines 
Verbrechers zu Spider-
man wird, um fortan auf 
Verbrecherjagd zu gehen.
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Nun ist Rache aber nicht 
oder nicht immer mit 
Gerechtigkeit gleichzuset-
zen, auch wenn der rächende 
Held das gerne glauben 
würde. Häufig wird eben 
nicht Gleiches mit Gleichem 
vergolten – nach der Losung 
Auge und Auge, Zahn um 
Zahn. Stattdessen kann 
Rache eine Eigendynamik 
entwickeln, die Unschuldige 
trifft, zum Beispiel wenn sie 
sich gegen Familienmitglie-
der der eigentlichen Übel-
täter richtet. So sterben 
auch im Monte Christo Ehe-
frauen, Töchter und Söhne, 
die mit dem ursprünglichen 
Verrat an Dantes nichts zu 
tun hatten. 

Was fasziniert Leser wohl 
derart an der Geschichte 
des mysteriösen Grafen, 
dass sie praktisch seit ihrer 
Erstveröffentlichung rei-
ßenden Absatz fand? Viel-
leicht ist es die Tatsache, 
dass sie gleichzeitig zwei 
grundlegende Bedürfnisse 
bedient. Einerseits wimmelt 
es in Dumas’ Werk von Int-
rigen, Abgründen, verbote-
nen Affären und mensch-
licher Bosheit, was der 
Sensationslust des Lesers 
entgegenkommt. Anderer-
seits befriedigt es die tief-
sitzende Sehnsucht nach 
Gerechtigkeit und danach, 
dass die Bösen am Ende ihre 
verdiente Strafe erhalten.

Um seinen ausschweifen-
den Lebensstil zu finan-
zieren, musste Alexandre 
Dumas unzählige Romane 
schreiben. Dafür engagierte 
er einen Helfer: Auguste 
Maquet war für die Eckpfei-
ler der Handlung verant-
wortlich, während Dumas 
als Theaterautor mit Vor-
liebe Dialoge schrieb. Ein 
gutes Geschäftsmodell. 

Dies war nicht das ein-
zige Mittel, um den Profit 
zu steigern. Der gleiche 
Stoff wurde clever für 
mehrere Formate genutzt. 
Sobald genug Seiten einer 
Geschichte in der Zeitung 
erschienen waren, wur-
den sie als Buch veröf-
fentlicht. Nach dem Erfolg 
des Monte Christo in Print 
machte Dumas daraus ein 
Theaterstück und nutzte 
die schon daraufhin ange-
legten Dialoge. Im 20. Jh. 
kamen Musicals, Comics, 
TV-Serien und unzählige 
Filme hinzu. Schätzun-
gen zufolge soll es seit 
1920 alle 18 Monate eine 
neue Verfilmung gege-
ben haben. Damit war Der 
Graf von Monte Christo 
vielleicht das erste erfolg-
reiche Rache-Epos in den 
Kinos – aber sicher nicht 
das letzte.
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6 . 2  „ I  W I L L  H AV E  V E N G E A N C E ! “ :
R A C H E  A U F  D E R  G R O S S E N  L E I N WA N D

Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street. 
Regie: Tim Burton, 2007.

V for Vendetta. Regie: James McTeigue, 2006.

Kill Bill – Volume 1. Regie: Quentin Tarantino, 2003.
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Die Tendenz, einen Inhalt 
auf möglichst vielen Kanälen 
zu vermarkten, hat sich bis 
heute noch verstärkt. So gibt 
es regelrechte Film-Fran-
chises wie Star Wars, die 
Filme, Serien, Spielfigu-
ren, Fanartikel, Bücher und 
mehr produzieren. Dass die-
selbe Geschichte schon mal 
in einem anderen Medium 
erzählt wurde, scheint nicht 
zu stören. Es geht weniger 
um den Neuheitswert als um 
eine gelungene Adaption. So 
haben auch die drei Filme, an 
denen wir Ihnen exempla-
risch verschiedene Facetten 
der Rache zeigen wollen, his-
torische Vorgänger. 

In Tim Burtons Sweeney 
Todd wird der Barbier Ben-
jamin Barker unschuldig ins 
Gefängnis geworfen und 
rächt sich nach seiner Frei-
lassung am Richter, der seine 
Frau misshandelt und umge-
bracht hat. In V for Vendetta 
übt ein Freiheitskämpfer 
Rache an einem totalitä-
ren Staat, der seine Macht 
zu schwerwiegenden Men-
schenrechtsverletzungen 
und illegalen Experimenten 
an seinen Bürgern miss-

braucht hat. Und in Quentin 
Tarantinos Kultfilm Kill Bill 
sucht die Heldin, Beatrix 
Kiddo, Vergeltung für den 
Mordversuch an ihrer eige-
nen Person. Nachdem sie die-
sen nur knapp überlebt hat, 
begibt sie sich auf die tödli-
che Mission, ihren Ex-Mann 
und alle Beteiligten der 
Reihe nach abzuschlachten. 

Alle hier vorgestellten Filme 
enthalten exzessive, gra-
phische Darstellungen von 
Gewalt. In Tarantino-Filmen 
sprudelt das Blut nur so aus 
aufgeschlitzten Menschen 
heraus, Kill Bill ist da keine 
Ausnahme. Der Barbier in 
Sweeney Todd hat ein recht 
makabres Hobby, er dreht 
seine Mordopfer kurzerhand 
durch den Fleischwolf und 
verkauft sie nebenan in der 
Bäckerei als Pastetenfüllung. 
Mit Sigmund Freud könnte 
man spekulieren, dass wir 
in unserer heute sehr kont-
rollierten, reglementierten 
und Video-überwachten 
Welt ein Ventil für unsere 
archaischen Gewaltfan-
tasien suchen. Kunst und 
Unterhaltung bieten schon 
immer eine Projektionsflä-

che, um solche Emotionen 
oder Fantasien erfahrbar zu 
machen, ohne sie umsetzen 
zu müssen.

Gleichzeitig können Filme 
eine sichere Distanz zu 
diesem Gewaltgeschehen 
schaffen, in Sweeney Todd 
zum Beispiel durch histori-
sche Entfernung, stilistische 
Überzeichnung und musi-
calartige Gesangseinlagen. 

Rache ist nie eine Reaktion 
auf Schicksalsschläge, son-
dern immer auf das absicht-
liche Handeln von Personen. 
An der Natur kann man sich 
nicht rächen, an einem Men-
schen schon. Das besingt 
auch Sweeney Todd: „Denn in 
der menschlichen Rasse / Mrs 
Lovett, gibt es zwei Arten von 
Menschen und nur zwei / Der 
eine bleibt an seinem richti-
gen Platz / und der Andere mit 
dem Fuß in des einen Gesichts 
. . . Ich werde meine Rache 
bekommen.“ Richter Turpin, 
der seine Macht wissent-
lich für eigennützige Zwe-
cke missbraucht hat, ist „der 
Andere mit dem Fuß in des 
einen Gesichts“. Dafür muss 
er büßen. 
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Die Geschichte von Swee-
ney Todd wurde übri-
gens fast gleichzeitig mit 
Dumas’ Graf von Monte 
Christo erstveröffent-
licht und zwar auch 
in Serienformat. Hier 
sehen Sie eine Illustra-
tion der Geschichte, die 

1846–47 noch unter 
dem Titel The String of 
Pearls lief. Sie wurde als 
„Penny Dreadful“ verkauft, 
also als Groschenroman, 
einem Format, das sich in 
England damals größter 
Beliebtheit erfreute. 
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Auch inhaltlich weisen 
Sweeney Todd und Der Graf 
von Monte Christo einige 
Parallelen auf. In beiden 
Geschichten begehrt der 
Gegenspieler des Helden 
dessen Frau und bringt 
ihn mithilfe einer kor-
rupten Justiz unschuldig 
ins Gefängnis. Aus der 
Haft kehren beide Titel-
helden unter dem Deck-
mantel einer neuen Iden-
tität zurück, um sich zu 
rächen. Drittens stammen 
beide Hauptfiguren aus  
bescheidenen Verhält-
nissen. Damit erzählen 
die zwei Werke auch den 
Kampf des kleinen Man-
nes gegen die Mächtigen 
in der Gesellschaft.

Das italienische Lehn-
wort Vendetta heißt so 
viel wie ‚Blutrache‘ und 
meint insbesondere Ver-
geltungsschläge an ver-
feindeten Familienmit-
gliedern im Rahmen einer 
Fehde. Der Bezug hierauf 
ist in V für Vendetta sehr 
lose, denn eigentlich geht 

Der Barbier schlitzt einem seiner Opfer die Kehle auf.  
Illustration aus einem zeitgenössischen Groschenroman.

es um einen politischen 
Aktivisten, der sich am 
Staat rächt. Neben der 
Missachtung praktisch 
aller Bürger- und Men-
schenrechte, hatte das 
totalitäre Regime an 
ihm und anderen Men-
schen grausame Expe-
rimente durchgeführt. 

Diese überlebt er nur 
knapp und macht sich 
unter dem Decknamen 
„V“ daran, Vergeltung zu 
üben, indem er führende 
Mitglieder des Regimes 
tötet und das Parlament 
in die Luft sprengt. 
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Die historische Inspira-
tion hinter V für Vendetta 
stammt aus England. Am 
5. November 1605 ver-
suchte eine Verschwörung 
um Guy Fawkes den pro-
testantischen König Jakob 
I. samt Parlament in die 
Luft zu jagen. Der soge-
nannte „Gunpowder Plot“  
(dt. Pulververschwörung) 

sollte ein Vergeltungs-
schlag für die Unterdrü-
ckung der Katholiken im 
Land sein.

Das Attentat blieb zwar 
erfolglos, grub sich aber 
tief ins englische Natio-
nalbewusstsein ein. Der 
5. November wird mit Feu-
erwerk zelebriert, wobei 

die einen den Triumph der 
Monarchie über die Anar-
chie feiern, die anderen 
den Widerstand gegen die 
Regierung aus dem Unter-
grund.

Guy Fawkes. Zeichnung aus William Harrison Ainsworths Roman von 1840.
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Mit den Comics von Alan 
Moore und Zeichner David 
Lloyd aus den 1980ern 
wurde die Maske, die an 
Guy Fawkes erinnern soll, 
zunehmend populär. Spä-
testens aber seit der Ver-
filmung von 2005 entwi-
ckelte sie ein Eigenleben 
und wurde zum Symbol für 
den Kampf gegen repres-
sive Regime überhaupt. Erst 
wurde sie von den Interne-
taktivisten von Anonymous 
getragen, dann 2011 bei den 
Occupy Wall Street Protes-
ten und in jüngster Vergan-
genheit bei den Protesten in 
Hong Kong.

Quentin Tarantino und das 
Thema der Rache sind so 
eng miteinander verknüpft, 
dass man wohl eine kom-
plette Ausstellung nur dazu 
gestalten könnte. Rache 
dominiert als Leitmotiv fast 
alle seine Filme. Dabei lässt 
sich ein gemeinsamer Nen-
ner feststellen: die unter-
drückten Minderheiten der 
Realgeschichte bekom-
men in der Filmgeschichte 
die Chance, sich an ihren 
Unterdrückern zu rächen. 
So handelt Inglorious Bas-
terds von der Rache der 
Juden an den Nazis, Django 
Unchained von der Rache 

der versklavten Schwarzen 
an den Sklavenhaltern und 
Kill Bill von der Rache miss-
handelter Frauen an den 
Männern. 

Die Heldin in Kill Bill, Bea-
trix Kiddo, wird hoch-
schwanger von ihrem 
Mann und Geschäftspart-
ner erschossen, verliert ihr 
Kind, liegt jahrelang im 
Koma und wird dabei auch 
noch vergewaltigt. Als sie 
schließlich aus dem Koma 
erwacht, kann sie nicht zur 
Polizei gehen, weil sie selbst 
früher Auftragskillerin war 
und sich damit außerhalb 
des staatlichen Rechtssys-
tems bewegte. Als Publi-
kum empfinden wir ihre 
Rache trotzdem als gerecht. 
Dass sie wie durch ein Wun-
der überlebt, interpretiert 
die Protagonistin als Zei-
chen dafür, dass Gott auf 
ihrer Seite steht. Die Sym-
bolik ist außerordentlich 
wichtig, denn andernfalls 
wäre sie keinen Deut besser 
als ihr Ex-Mann: eine einfa-
che Mörderin. 

Recht, Gerechtigkeit, Rache 
- oder auch Vergebung: 
So unterschiedlich diese 
Begriffe interpretiert, aus-
geübt und beurteilt wer-

den, sie stehen im Zent-
rum jeder Gesellschaft, die 
aus Menschen besteht, aus 
Menschen, die in sich die 
Möglichkeit tragen, falsch 
zu handeln. Und die danach 
mit den durch ihre Tat 
Geschädigten weiterleben 
werden.
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